






 

  

 

Anhangs verzeichnis  
Anhang 2.2-1 Abbau- und Auffüllablauf 
Anhang 2.2-2 Ablaufplanung Rodung und Wiederaufforstung 
Anhang 3.5-1 Dokumentation Reptilienlebensraum 
Anhang 4.4-1 Rodungsplan Freigabe Etappe I inkl. Erschliessung E1 und Etappe W 
Anhang 6.3-1 Mitwirkungsbericht 
Anhang 6.3-2 Mitwirkungseingaben 
 





 

Seite 2  CSD INGENIEURE AG | DCH000282.03 | Erläuterungsbericht_Bergviertel_20260415 
Erläuterungsbericht_Bergviertel_20260415  

2 Planungsgegenstand  

2.1 Standort und Umgebung 

Das bestehende Kies- und Betonwerk der Iff AG liegt auf dem Gemeindegebiet von Niederbipp südlich des 
Dorfes und des Weilers Holzhäusern (vgl. Abbildung 1). Die Betriebsgebäude und das Kieswerk liegen in einer 
Zone für Kiesaufbereitung. Derzeit findet der Abbau auf dem westlich gelegenen Gebiet «Neubannbode» statt. 
Das westlich an das Gebiet «Neubannbode» angrenzende Erweiterungsgebiet «Bergviertel» ist 
ausschliesslich bewaldet. Es liegt grösstenteils auf Gemeindegebiet Oberbipp und nur der südwestlichste 
Bereich liegt auf Gemeindegebiet Niederbipp. Nördlich grenzt es an Fruchtfolgeflächen, südlich und westlich 
dehnt sich das Waldgebiet Längwald weiter aus. Der Erweiterungsperimeter betrifft keine Schutzzonen oder -
objekte. 

 
Abbildung 1 Übersicht Kiesabbaugebiet Iff AG mit Werkstandort und bestehender Abbaustelle in Niederbipp 
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Der Erlass der Überbauungsordnung Erweiterung Bergviertel erfordert in beiden Standortgemeinden eine 
Änderung von Zonenplan und Schutzzonenplan (vgl. Kap. 3.1). 

Die Gemeinde Niederbipp leitet zurzeit eine Ortsplanungsrevision ein. Die beiden Planungen müssen deshalb 
laufend koordiniert und aufeinander abgestimmt werden. 

2.4 Bedarfsnachweis, Standortgebundenheit, Interessenabwägung 

2.4.1 Bedarfsnachweis 

Für die Bereiche Abbau und Deponie werden im Kanton Bern auf regionaler Ebene Ver- und 
Entsorgungskonzepte erarbeitet und auf Stufe Richtplanung festgelegt. Der Bedarfsnachweis für Abbau- und 
Deponievorhaben wird damit auf Stufe Richtplanung erbracht. Im Richtplan ist das Gebiet Bergviertel mit 
einem Gesamtabbau- und -auffüllvolumen von 6.7 Mio. m3 festgesetzt. 
Mit der Festsetzung des Erweiterungsgebiets Bergviertel im revidierten Richtplan ADT der Region Oberaargau 
kann der Bedarfsnachweis als erbracht betrachtet werden (genehmigt am 31. Januar 2024). Sowohl die 
Minimal- (mit 5.79 Mio. m3) als auch die Maximalauffüllvariante (mit 5.94 Mio. m3) schöpfen die festgesetzten 
Mengen im Umfang von 6.7 Mio. m3 nicht vollständig aus. 

2.4.2 Standortgebundenheit 

Im Rahmen der Richtplanung wurden für den Standort Iff AG verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten 
diskutiert und geprüft (im Wald und in der Landwirtschaftszone). Aus diversen Gründen (Bedarf, offene 
Grubenfläche, Rodungsfristen, Ressourcenschonung etc.) wurde von der Regionalkonferenz Oberaargau 
vorgegeben, eine zeitnahe Aktivierung des Standorts Bergviertel in Koordination mit der Abbautätigkeit am 
bestehenden Abbaustandort der Iff AG anzustreben.  

Zum Gebiet Bergviertel konnten die anfänglichen Vorbehalte seitens der betroffenen Fachstellen AWN und 
ANF ausgeräumt werden, indem mit einem Betriebskonzept sowie dem Konzept Längwald die langfristige 
Situation bezüglich Walderhaltung / Vernetzung aufgezeigt und mit einer zusätzlichen Begehung die 
bestehenden Naturwerte dokumentiert wurden. Deshalb wurde das Gebiet Bergviertel als Festsetzung in den 
Richtplan aufgenommen, womit die Standortgebundenheit als gegeben betrachtet werden kann.  

2.4.3 Interessenabwägung 

Beim Standort der Iff AG, Niederbipp / Oberbipp handelt es sich um die grösste Grube der Region. Aufgrund 
der hohen Abbaumengen leistet der Standort gemeinsam mit dem benachbarten Standort in Walliswil einen 
wesentlichen Beitrag an die Versorgung der Region. Somit wird der Standort der Iff AG gemäss Richtplan ADT 
Oberaargau als wichtiges Rückgrat der regionalen Ver- und Entsorgung eingestuft. Die gute Anbindung an 
das übergeordnete Verkehrsnetz mit unmittelbarer Nähe zum Autobahnanschluss sowie die guten 
hydrogeologischen Voraussetzungen unterstreichen die Bedeutung des Standorts. Aus diesen Gründen 
besteht ein grosses (über-)regionales Interesse an der nahtlosen Fortsetzung des Abbaubetriebs in das 
Erweiterungsgebiet Bergviertel. 

Im Rahmen der Richtplanung wurden verschiedene übergeordnete Interessenkonflikte identifiziert. 
Insbesondere in den Aspekten Wald, Gewässerschutz, Archäologie und Wildtierökologie stehen dem 
Vorhaben gewichtige Interessen gegenüber. Gemäss Richtplankoordinationsblatt sind im Rahmen der 
Nutzungsplanung deshalb folgende Punkte zu beachten, damit die Interessenkonflikte minimiert und das 
Vorhaben umweltverträglich realisiert werden kann: 

- Walderhaltung / Vernetzung: Der Abbau- und Auffüllablauf im Gebiet Bergviertel ist gem. 
Betriebskonzept V2 vom 17.05.2021 und nach dem Konzept Längwald zu planen. Massgebliche 
Abweichungen von den Konzepten sind frühzeitig mit der Region und den betroffenen kantonalen 
Fachstellen AWN, ANF und JI abzustimmen.  

- Gewässerschutz: Bei Einleitung der Nutzungsplanung sind frühzeitige Abklärungen bezüglich der 
Auswirkungen auf das Grundwasserschutzareal Dälenban und das Pumpwerk in Walliswil bei 
Niederbipp in Absprache mit dem AWA zu treffen.  

- Bezüglich der Naturwerte sind detaillierte Untersuchungen durchzuführen und Vorschläge für Schutz- 
und ggf. Ersatzmassnahmen bezüglich der (wildtier-)ökologischen Werte zu erarbeiten. 
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- Der Archäologische Dienst des Kantons Bern ist frühzeitig in die Nutzungsplanung einzubeziehen, um 
das Vorgehen in Zusammenhang mit möglichen archäologischen Objekten im Erweiterungsgebiet zu 
klären.  

Gemäss ersten Abklärungen mit den betroffenen Fachstellen AWN, ANF, JI, AWA und ADB im Frühjahr 2023 
können sämtliche oben aufgeführten Interessen mit dem vorliegenden Abbaukonzept und teils gezielten 
Massnahmen gewahrt werden. 

Ein weiteres massgeblich betroffenes Interesse ist die Erholungsnutzung des Waldes. Der gesamte Längwald-
Komplex wird ausgiebig durch Erholungssuchende (Spaziergänger, Jogger, Velofahrer, Hundehalter, Reiter 
etc.) genutzt. Das Wegnetz wird während der Betriebsphase im Gebiet Bergviertel tangiert, bis die 
bestehenden Grubenbereiche im Gebiet Neubannbode wiederaufgefüllt und rekultiviert sind. 

Mit der geplanten Massnahme einer temporären Wegumleitung können die Einschränkungen für 
Erholungssuchende soweit minimiert werden, dass diese als tragbar erachtet werden können.  

Insgesamt überwiegt das (über-)regionale Interesse am Kiesabbau die übrigen genannten Interessen. Zudem 
können die Interessenkonflikte mit geeigneten Massnahmen auf ein tragbares Ausmass reduziert werden 
(siehe dazu Massnahmentabelle im UVB, CSD 2026). 
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Abbildung 3 Übersicht zu entlassender Teilbereich (pink gestrichelt) mit Endgestaltungselementen gem. Überbauungsordnung 

Überschüttung Ost Holzacher, Überbauungsplan A Endzustand 

Für diesen Bereich sind gemäss Überbauungsordnung Überschüttung Ost Holzacher, Überbauungsplan A 
folgende Vorgaben für den Endzustand verbindlich festgelegt (vgl. Abbildung 3): 

- Endtopografie (grüne Linien): Endtopografie umgesetzt 

- Landwirtschaftszone (hellgelbe Fläche): Rekultivierung Landwirtschaftsflächen in Fruchtfolgequalität 
erfolgt, rekultivierte Böden durch Grundeigentümer abgenommen und bereits wieder landwirtschaftlich 
bewirtschaftet.  

- Reptilienlebensraum (blau schraffierte Fläche): Reptilienlebensraum wurde ab 2015 wie geplant 
umgesetzt und wird durch die Stiftung für Landschaft und Kies weiterhin gepflegt (vgl. Anhang 3.5-1). 

  

Landwirtschaftszone 

Zone für Kiesaufbereitung 
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5 Auswirkungen auf die Umwelt  

5.1 Luft 

Während der Betriebsphase werden Emissionen von Luftschadstoffen durch die Transporte von Abbau- und 
Auffüllmaterial sowie den Einsatz von dieselbetriebenen Baumaschinen verursacht. Durch die 
Materialbewirtschaftung (Abtrag, Auflad, Ablad, Einbau) können zudem lokal Staubemissionen entstehen. Mit 
den vorgesehenen Massnahmen wird der Grundsatz eingehalten, dass die Emissionen vorsorglich soweit 
begrenzt werden, wie dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. 

5.2 Lärm 

Im Kiesabbau- und Auffüllprozess werden verschiedene Maschinen und Geräte eingesetzt, welche im Betrieb 
Lärm verursachen. Die massgeblichen Grenzwerte für Industrie- und Gewerbelärm können gemäss der 
Lärmausbreitungsrechnung bei den nahegelegenen lärmempfindlichen Nutzungen durch die Gesamtanlage 
eindeutig eingehalten werden. 

Der Betrieb der Iff AG verursacht je nach Betriebsszenario insgesamt bis zu 346 Fahrten pro Tag (DTV). Der 
projektbedingte Mehrverkehr führt tagsüber zu einer Zunahme der Lärmimmissionen im Strassenverkehr von 
max. 0.4 dB(A). Da eine Erhöhung der Lärmimmission erst ab einer Zunahme von 1 dB als wahrnehmbar gilt, 
befindet sich die erwartete Zunahme im nicht wahrnehmbaren Bereich. Auf der vom Projektverkehr betroffenen 
Kantonsstrasse ist dementsprechend mit keiner wahrnehmbaren Zunahme der Lärmimmissionen zu rechnen. 
Von der Kantonsstrasse aus verteilt sich der Verkehr grösstenteils auf die Autobahn und in kleinerem Ausmass 
auf das übrige Strassennetz in verschiedene Richtungen. Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich 
Verkehrslärms können eingehalten werden. 

5.3 Gewässerschutz 

Der vorgesehene Abbaugebiet befindet sich gemäss Grundwasser- resp. Gewässerschutzkarte des Kantons 
Bern mehrheitlich in einem Grundwasserhauptgebiet mit sehr grosser Mächtigkeit und vollständig im 
Gewässerschutzbereich Au. Im Projektperimeter liegt der mittlere Grundwasserspiegel nach der 
Grundwasserkarte im Geoportal des Kt. Bern zwischen 428.50 m ü. M. und 429.00 m ü. M. Der Flurabstand 
beträgt somit 40 bis 50 m. 

Die ermittelte zulässige Abbaukote liegt 2 m über dem bisher gemessenen Höchstgrundwasserspiegel, d.h. 
im nördlichen und zentralen Bereich bei 432.50 m ü. M. Im südlichen Bereich steigt sie allmählich bis gegen 
436.00 m ü. M. am Südrand des Perimeters an. Die Abbaukote wird im Rahmen des Bewilligungsverfahrens 
durch das AWA verbindlich festgelegt. Der Grundwasserspiegel wird weiterhin monatlich gemessen und 
überwacht. 

Während des Kiesabbaus und der Wiederauffüllung der Grube kann das anfallende Niederschlagswasser 
direkt auf dem Gelände versickern. Die Auffüllung der Grube erfolgt ausschliesslich mit unverschmutztem 
Aushub- und Ausbruchmaterial, welches die Anforderungen gemäss Anhang 3 Ziffer 1 VVEA (SR 814.600) 
erfüllt. Durch entsprechende Kontrollen wird sichergestellt, dass nur unverschmutztes Material abgelagert 
wird. Nach Rekultivierung ist die Versickerung durch die Bodenschichten wiederhergestellt. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die Qualität des Grundwassers durch den Kiesabbau und Wiederauffüllung nicht 
beeinträchtigt wird.  

Innerhalb des Erweiterungsperimeters befinden sich keine Oberflächengewässer. Am Nordrand des 
bisherigen Abbauperimeters Neubannbode verläuft jedoch das Weidrainbächli. Dieses wurde im Rahmen des 
laufenden Abbaus auf einem kurzen Abschnitt offengelegt und am Perimeterrand in einen bestehenden 
Versickerungsstrang eingeleitet. Das Weidrainbächli ist vom Vorhaben nicht betroffen. 
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5.4 Boden 

Auf die ursprünglich geplante (Teil-)Auffüllung der Bereiche Reservat und Schlammweiher innerhalb der 
Überschüttung Ost Holzacher wird verzichtet (vgl. Kap. 3.4). Landwirtschaftsflächen werden in 
Fruchtfolgequalität wiederhergestellt. 

Der zukünftige Kiesabbau und die Wiederauffüllung tangieren ca. 25.41 ha Waldboden. Der Boden wird in der 
Regel direkt in die Rekultivierung der vorangehenden Etappe umgelagert. Vereinzelt sind Zwischenlagerungen 
auf der Rohplanie oder in den vorgesehenen Bodendepotflächen erforderlich. 

Die forstwirtschaftlich genutzten Flächen weisen im Durchschnitt einen ca. 10 cm mächtigen 
Oberbodenhorizont auf. Aufgrund der Bodensondierungen wird von einer durchschnittlichen 
Unterbodenmächtigkeit von ca. 85 cm ausgegangen. Die Böden können bezüglich der 
Verdichtungsempfindlichkeit als schwach empfindlich beurteilt werden. D.h. dass die Böden nach 
entsprechender Abtrocknung, unter Wahrung der üblichen Sorgfalt, im Allgemeinen gut mechanisch belastbar 
sind. 

Die Rekultivierung erfolgt gemäss FSKB-Rekultivierungsrichtlinie und richtet sich nach dem Ausgangszustand 
mit ca. 10 cm Ober- und 85 cm Unterboden (im gesetzten Zustand). Die betroffene Waldfläche kann im 
Endzustand wieder der forstwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Durch die geplanten Massnahmen 
können die Auswirkungen auf den Boden minimiert werden. 

5.5 Wald 

Der Erweiterungsperimeter Bergviertel liegt vollständig im Längwald. Der Längwald ist eines der grössten 
zusammenhängenden Waldgebiete im Oberaargau. Innerhalb dieses Waldkomplexes befinden sich mit den 
Standorten Walliswil (Marti Solothurn AG) und Niederbipp (Iff AG) zwei der bedeutendsten Abbaustellen der 
Region. Die betroffene Waldfläche wird intensiv forstlich genutzt, ist kein Schutzwald und auch in keinem 
Inventar von Bund oder Kanton ausgeschieden. Die im Umfeld des Projektperimeters verzeichneten 
Waldnaturinventar-Objekte Nr. 981004 Tubeboden und Nr. 981005 Weierstelli/ Heitermoos werden durch das 
vorliegende Vorhaben nicht tangiert. 

Insgesamt müssen für das Vorhaben rund 24.5 ha Wald temporär gerodet werden, wodurch der Waldfläche 
vorübergehend sämtliche typischen Waldfunktionen entzogen werden. Die Rodung und Aufforstung an Ort 
und Stelle erfolgen in vier Etappen und folgt dem Uhrzeigersinn. Für die Erschliessung des Gebiets mit 
Förderbändern und Pisten werden zusätzliche Waldflächen innerhalb des bestehenden Abbaugebiet 
Neubannboden längerfristig beansprucht. Für diese Flächen im Gesamtumfang von knapp 1 ha ist eine 
definitive Rodung mit Ersatzaufforstungsflächen erforderlich.  

Die gesamte betroffene Waldfläche kann im Endzustand wieder der forstwirtschaftlichen Nutzung zugeführt 
werden. 

5.6 Flora, Fauna, Lebensräume 

Der Abbau Bergviertel tangiert keine Schutzgebiete oder inventarisierte Flächen. Die betroffenen Waldflächen 
werden forstwirtschaftlich genutzt. Schützenswerte Lebensräume konnten keine angetroffen werden. An einer 
Forststrasse wächst jedoch an einer Stelle ein Bestand des Roten Waldvögelein (geschützte Orchidee), 
welches vorgängig zum Abbau umgesiedelt wird. Am nördlichen Waldrand stehen zudem alte und ökologisch 
wertvolle Eichen, welche durch eine Anpassung des Kiesabbauperimeters erhalten werden. 

Der Wald weist eine hohe Dichte an Rehen auf (Einstandsgebiet) und ist auch für weitere Säugetiere wichtig. 
Der Längwald als Ganzes ist für das grossräumige Vernetzungssystem von Bedeutung. Regionale 
Wildwechselkorridore, die durch den Längwald verlaufen, bleiben aufgrund des auf das übergeordnete 
Konzept Längwald abgestützten Abbau- und Auffüllablaufs während der ganzen Betriebsphase 
aufrechterhalten. Der Wald stellt einen Lebensraum für geschützte Tier- und Pflanzenarten dar. Durch das 
Vorhaben werden Pflanzen und Tiere den Lebensraum Wald über längere Zeit verlieren. Durch die dem Abbau 
folgende Rekultivierung werden jedoch neue Lebensräume geschaffen. 

Die Grube, das Betriebsareal und das Reservat im Osten des Betriebsareals werden weiterhin durch die 
Stiftung für Landschaft und Kies betreut, da die Iff AG Mitglied der Branchenvereinbarung ist. Der Schwerpunkt 
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- Sprechstunden (auf Anmeldung) 

Die am 06.11.2023 und 09.11.2023 in Niederbipp jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr angebotenen 
Sprechstunden wurden nicht genutzt (keine Anmeldungen). 

Im Rahmen der Mitwirkungsfrist sind insgesamt 7 Mitwirkungseingaben eingegangen (siehe Anhang 6.3-2): 

Nr. Name Thema 

1 Pro Natura Bern Naturschutz (Orchideen, Fledermäuse, Eichen) 

2 Fledermausverein Bern Naturschutz (Fledermäuse) 

3 BirdLife Schweiz Naturschutz (Kartierungen FFL, Ersatzmassnahmen) 

4 Private Eingabe Umweltschutz generell 

5 Private Eingabe Umweltschutz generell, Tempo 60 km/h, transparente 
Information 

6 WABI AG Grundwasserschutz 

7 POLO-Verein Naherholung 

Tabelle 5 Übersicht Mitwirkungseingaben 

Auf die einzelnen Forderungen der Mitwirkenden wird im Mitwirkungsbericht in Anhang 6.3-1 im Detail 
eingegangen.  

Nachfolgend sind die wichtigsten und übergeordneten Änderungen zusammengefasst, die nach der 
Mitwirkung am Dossier vorgenommen wurden. 

Thema Wichtigste Anpassungen  

Naturschutz  Ergänzung Fachkapitel Flora / Fauna / Lebensräume aufgrund Forderungen aus 
Mitwirkungen: 

-  Besprechung Untersuchungsprogramm FFL mit zuständigen Fachstellen JI 
und ANF 

-  Durchführung zusätzlicher Vogelkartierungen 

-  Vermessung Bereich Eichen  

-  Zusatzabklärungen Vorkommen Bechsteinfledermaus 

-  Definition zusätzlicher Massnahmen 

Endgestaltung  Im Bereich des Schlammweihers läuft die Aufforstungsfrist aus und kann nicht 
verlängert werden. Damit der Schlammweiher weiterhin genutzt werden kann und 
die umliegenden Waldflächen möglichst bald aufgeforstet werden können, wird in 
Rücksprache mit den zuständigen Fachstellen AGR, AWN und ANF auf die 
bewilligte Auffüllung dieser Senke verzichtet. Dadurch wurden folgende 
Anpassungen erforderlich: 

-  Anpassung Endtopografie im Bereich Schlammweiher und Kompensation 
Volumenverlust im Perimeter Bergviertel (Maximalvariante) 

-  Neuanordnung ökologische Endgestaltungselemente 

-  Ersatzaufforstungsfläche für Bereich offene Wasserfläche 

Neu soll die Endgestaltung Maximalvariante (UeO Plan Nr. 3) zur Baubewilligung 
beantragt werden. 
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Rodung  Für die Erschliessung des Abbaugebiets ist eine Förderbandführung in zwei 
Phasen geplant. Gemäss Anforderung des AWN wird der Förderbandkorridor in 
Phase 1 definitiv gerodet und eine entsprechende Ersatzaufforstungsfläche 
aufgeforstet. 

Reduktion UeO -
Perimeter  

Die Iff AG beabsichtigt zur Stärkung des Recyclingbetriebs unabhängig vom 
vorliegenden Vorhaben eine Erweiterung der bestehenden Zone für 
Kiesaufbereitung. Der geplante Erweiterungsbereich liegt zurzeit innerhalb der 
UeO Überschüttung Ost Holzacher und ist vollständig rekultiviert. Damit die 
Zonenerweiterung raumplanerisch umgesetzt werden kann, muss der betroffene 
Bereich aus der UeO entlassen werden. Der neue UeO-Perimeter wird 
entsprechend verkleinert. 

Tabelle 6 Übersicht Änderungen Dossier nach Mitwirkung 

Im Frühjahr 2025 wurde allen Mitwirkenden die Gelegenheit für eine Grubenbegehung angeboten. Am 05. 
Juni 2025 fand eine Begehung mit 10 Mitwirkenden statt. In diesem Rahmen wurden die bestehende Grube 
und das Erweiterungsgebiet besichtigt und die oben beschriebenen, bereits erfolgten Anpassungen am 
Dossier erläutert. Zudem wurden mit den Mitwirkenden weitere Optimierungsmöglichkeiten besprochen. Im 
Nachgang zur Begehung wurden zusätzlich folgende Anregungen der Mitwirkenden im Dossier umgesetzt: 

- Der Rodungszeitpunkt wird auf Mitte/Ende August und Mitte Oktober festgelegt. Dies aus Rücksicht 
auf die Fledermäuse. 

- Für die Aufforstung wird eine hohe Artenvielfalt gefordert. 

- Die alten Eichen werden, während sich der Abbau in der Nähe befindet, durch den Förster 
überwacht. In langen Trockenperioden oder bei Anzeichen von Problemen werden die Eichen 
bewässert.  

- Die Methode zur Kartierung der Vögel wird noch besser beschrieben (es handelt sich um die 
klassische Brutvogelkartierung sowie mehrere zusätzliche Begehungen des Präsidenten des lokalen 
Vogelschutzvereins). 

- Am 27.10.2025 wurden gemeinsam mit dem Förster und einer Vertreterin des Fledermausvereins 46 
Bäume als Biotopbäume angezeichnet und mit Koordinaten vermasst. Die angezeichneten Bäume 
bleiben mindestens bis zur Abnahme der Wiederaufforstung Bergviertel erhalten.  

- Präzisierung der forstlichen Eingriffe zum Schutz des alten Eichenbestands am Waldrand des 
Erweiterungsperimeters (UVB Massnahme Wa-7). 

6.3.2 Vorprüfung 

Mit Vorprüfungsbericht vom 28. Januar 2026 wird die Planung gestützt auf die Stellungnahmen der Fachstellen 
durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR gewürdigt. Unter Vorbehalt einiger 
Genehmigungsvorbehalte kann das AGR der Erweiterung Bergviertel zustimmen und eine Genehmigung in 
Aussicht stellen. 

Folgende Anpassungen wurden vorgenommen:  

�x Hydrogeologisches Gutachten 

Gemäss Forderungen des Amtes für Wasser und Abfall AWA wurde ein umfassendes 
hydrogeologisches Gutachten erarbeitet und durch das AWA geprüft. Das Gutachten liegt dem 
Dossier bei (Bestandteil der erläuternden Akten). Die projektierte Abbaukote sowie die Beschreibung 
der hydrogeologischen Situation wurden in den Unterlagen entsprechend angepasst.  

�x Auffüllvarianten (Minimal- und Maximalvariante) 

Gemäss Forderung des Amtes für Wald und Naturgefahren AWN wird die Minimalvariante zur 
Baubewilligung beantragt und die Maximalvariante reduziert. Der Unterschied zwischen der Minimal- 
und Maximalvariante beträgt neu rund 150'000 m3. 
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�x Waldabstand 

Gemäss Forderung des AWN wurde der Abstand zwischen Rodungs- und Abbauperimeter 
durchgehend auf mindestens 5 m vergrössert. 

�x Präzisierung Massnahmen 

Die Massnahmen zum Schutz des Grundwassers und des Bodens wurden nach Anweisung der 
zuständigen Fachstellen präzisiert. 

�x Diverse formelle und darstellerische Korrekturen in den UeO-Plänen, UeO-Vorschriften und im 
Rodungs- und Baugesuch gemäss Vorgaben AGR und Fachstellen.  

Die angepassten Unterlagen wurden durch die beiden meistbetroffenen Fachstellen AWN und AWA geprüft 
und für gut befunden. Aus diesem Grund wurde in Rücksprache mit den beiden Standortgemeinden und dem 
AGR auf die empfohlene 2. Vorprüfung verzichtet. 

6.3.3 Öffentliche Auflage 

Nach dem jeweiligen Verfahrensschritt zu ergänzen. 

6.3.4 Genehmigung 

Nach dem jeweiligen Verfahrensschritt zu ergänzen. 

6.4 Übersicht Termine 

Es ist folgendes Vorgehensprogramm vorgesehen:  

- Mitwirkung     November 2023 

- Vorprüfung      Oktober 2024 bis Januar 2026 

- öffentliche Auflage     Juni / Juli 2026 

- allfällige Einspracheverhandlungen   August / September 2026 

- Beschluss Gemeindeversammlungen   November / Dezember2026 

- Bekanntmachung nach Art 122 Abs. 8 BauV Januar 2027 

- Genehmigung AGR     Februar bis Juli 2027  
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8 Disclaimer  

CSD bestätigt hiermit, dass bei der Abwicklung des Auftrages die Sorgfaltspflicht angewendet wurde, die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen auf dem derzeitigen und im Bericht dargestellten Kenntnisstand beruhen und diese nach den anerkannten Regeln 
des Fachgebietes und nach bestem Wissen ermittelt wurden. 

CSD geht davon aus, dass 

�i  ihr seitens des Auftraggebers oder von ihm benannter Drittpersonen richtige und vollständige Informationen und Dokumente 
zur Auftragsabwicklung zur Verfügung gestellt wurden 

�i  von den Arbeitsergebnissen nicht auszugsweise Gebrauch gemacht wird 
�i  die Arbeitsergebnisse nicht unüberprüft für einen nicht vereinbarten Zweck oder für ein anderes Objekt verwendet oder auf 

geänderte Verhältnisse übertragen werden. 
Andernfalls lehnt CSD gegenüber dem Auftraggeber jegliche Haftung für dadurch entstandene Schäden ausdrücklich ab. 

Macht ein Dritter von den Arbeitsergebnissen Gebrauch oder trifft er darauf basierende Entscheidungen, wird durch CSD jede Haftung 
für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen, die aus der Verwendung der Arbeitsergebnisse allenfalls entstehen. 
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